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Die von den Abgeordneten Dro SCHWIMMER und Kollegen am 
26. März 1987 an mich gerichtete Anfrage Nro 240/J-NR/'1987 , 
betreffend die Rückversicherung des St. Christopher Kraft
fahrer-Schutzvereines durch die Donau Versicherungbeant
worte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: In den Statuten des Vereines "Sto Christopher 
Kraftfahrer-Schutzverein" mit Sitz in Salzburg, 
dessen Bildung von der Sicherheitsdirektion für 
das Bundesland Salzburg mit Bescheid vom 
3. Dezember 1985 nicht untersagt wurde und der 
sich am 100 Februar 1987 konstituiert hat, wird 
der Vereinszweck ~olgendermaßen umschrieben: 

"a) Möglichkeiten und Vorteile für den Kraft-
fahrer am Sektor der Mobilität bzw. des Ver
dienstentganges zu finden und an seine Mit
glieder weiterzuleiten. 

b) Ein Rechtsanspruch auf die Unterstützung von 
Seiten des Vereines ist ausgeschlossen. Die 
Leistungen des Vereines werden vielmehr nur 
bei Vorliegen eines Notstandes nach Maßgabe 
der vorhandenen Mittel im Einzelfall vom Ver
einsvorstand nach freiem~ unanfechtbarem Er
messen festgesetzto 
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c) Der Verein verfolgt ausschließlich und un
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Bundesabgabenordnung." 

Zu Frage 2: Der vom "St. Christopher Kraftfahrer-Schutz
verein" als Versicherungsnehmer mit der Donau 
Allgemeine Versicherungs-AG als Versicherer ab
geschlossene Vertrag über eine "Führerschein
Entzugs-Versicherung" - wobei versicherte Per
sonen die Mitglieder des Vereines sind (soge
nannte Versicherung auf fremde Rechnung) - findet 
in den derzeit geltenden Statuten des Vereines 
keine Deck"llng., 

Zu Frage 3:.. Falls das Bundesministeril:lm fÜr Finanzen als Ver
sicherungsaufsichts"behörde die bereits erteilte 
Genehmigung des Betriebes der "Führerschein-Ent
zugs-Versicherung" durch die Donau Allgemeine Ver
sicherungs-AG nicht allenfalls wegen Sittenwidrig
keit des Vertrages widerruft - womit de facto die 
diesbezügliche Vereinstätigkeit entfallen würde -, 
wird der Verein durch di.e als Vereinsbehörde zu
ständige Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Salzburg zur Einstellung dieser Tätigkeit oder zu 
einer entsprechenden Statutenänderung auf gefordert 
werden. Sollte dieser Aufforderung nicht entsprochen 
werden, so würde ein Verfahren zur behördlichen 
Auflösung des Vereines eingeleitet "'Ierden. 
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